
GKK-ANMELDUNG VOR DIENSTANTRITT AB 1.1.2008 
 
 
Einen schönen guten Tag aus unserer Kanzlei! 
 
 
Wir möchten Sie auf eine möglicherweise für Sie wesentliche Änderung bei der 
Anmeldung von Dienstnehmern aufmerksam machen. Ab 1.1.2008 sind Sie dazu 
verpflichtet, Ihre Dienstnehmer vor Arbeitsantritt bei der zuständigen 
Gebietskrankenkasse anzumelden. Es stehen Ihnen dafür zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung:  
 
Variante 1: Vollständige Anmeldung mit allen Daten vor Arbeitsantritt 
 
Dabei sind die Daten der neuen Dienstnehmer (voll- und teilversicherte Dienstnehmer, 
freie Dienstnehmer, Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte und fallweise Beschäftigte) via 
Elda der GKK zu übermitteln. Bei fehlendem Internet-Anschluss kann mit der GKK-
Anmeldevorlage die Anmeldung via Fax übermittelt werden.  
 
Variante 2: Zweistufiges Meldeverfahren (Mindestangaben-Anmeldung und Anmeldung) 
 

1. Schritt: Mindestangaben-Meldung 
 Sie erstatten die Aviso-Meldung mit den geforderten Mindestangaben vor 
 Arbeitsantritt via Elda oder bei fehlendem Internet-Anschluss, per Telefon oder 
 Fax. Die Meldung muss die  Dienstgeberkontonummer,  den Namen des 
 Versicherten, die Versicherungsnummer bzw. das Geburtsdatum sowie Ort und 
 Tag der Beschäftigungsaufnahme enthalten. Sie können bei Faxmeldung gerne 
 unsere beiliegende Faxvorlage verwenden.  
   
 
2. Schritt: Vollständige Anmeldung 
 Sie vervollständigen die Anmeldung mit allen Daten innerhalb von sieben Tagen 
 ab Beschäftigungsbeginn.  

 
 
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die verpflichtende Anmeldung vor 
Arbeitsantritt auch für fallweise Beschäftigte gilt. Es ist zu beachten, dass an jedem 
einzelnen Beschäftigungstag vor jedem jeweiligen (täglichen) Dienstantritt die 
Mindestangaben-Meldung durchgeführt werden muss. Die Vollmeldung ist wie bisher 
innerhalb von sieben Tagen nach dem Ende des Kalendermonats in dem die Tätigkeit 
verrichtet wurde abzugeben. 
 
Bei nicht rechtzeitiger Meldung drohen bereits ab dem ersten Meldeverstoß Geldstrafen 
bis € 3.480 (inklusive Beitragszuschläge)!  
 
 
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag…….. 
 
……und alles Gute! 


